
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/2/19 86/05/0092
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1991

Index

L83001 Wohnbauförderung Burgenland

98/01 Wohnbauförderung

Norm

WFG 1984 §36;

WohnbeihilfenV Bgld 1985 §1 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 86/05/0105 E 18. November 1986 RS 1

Stammrechtssatz

"Wirtschaftliche Verhältnisse" iS des § 36 Abs 2 WFG 1984 erfassen nicht etwa nur das Einkommen, sondern auch

Vermögensverhältnisse, regelmäßige Zuwendungen, aber auch (zusätzliche) Ausgaben.
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